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Fallmanagement nach medizinischer Rehabilitation 

Persönliche Unterstützung bei der Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit 

 

• Was ist Fallmanagement? 

Fallmanagement ist eine Begleitung durch Expert*innen, um Sie in Hinblick auf 

berufliche und soziale Themen bei Ihrer Rückkehr in Arbeit zu unterstützen. 

 

• Wann kommt Fallmanagement in Betracht? 

Eine medizinische Reha ist häufig nicht ausreichend, um privat und beruflich wieder 

„Fuß zu fassen“. Für medizinische Aspekte gibt es deshalb Nachsorgeangebote, die 

Sie auch nach der Reha wahrnehmen können. Neben den gesundheitlichen Gründen 

kann es weitere Dinge geben, die Auswirkungen auf Ihren Arbeitsplatz bzw. auf Ihre 

berufliche Perspektive haben und damit die Rückkehr in Arbeit erschweren. Hierfür 

können im Fallmanagement individuelle Maßnahmen geplant und koordiniert 

werden. 

 

• Warum erhalte gerade ich Informationen zum Fallmanagement? 

Während Ihrer medizinischen Reha hat sich herausgestellt, dass Sie bei der 

Rückkehr in Arbeit besondere Unterstützung benötigen könnten. Dabei möchten wir 

Ihnen helfen. 

 

• Warum bietet die Rentenversicherung das Fallmanagement an? 

Wir haben festgestellt, dass sich viele Versicherte Unterstützung wünschen, wenn sie 

wieder arbeiten gehen wollen. Hier wollen wir mit Beratungen und – soweit möglich 

und nötig – auch mit konkreten Leistungen helfen. 

 

• Wer führt das Fallmanagement durch? 

Die Deutsche Rentenversicherung führt das Fallmanagement selbst mit hauseigenen 

Fallmanagerinnen und Fallmanagern durch oder beauftragt für das Fallmanagement 

qualifizierte externe Anbieter. Jedenfalls sind alle Fallmanagerinnen und 

Fallmanager speziell hierfür ausgebildet. 
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• Habe ich Nachteile? 

Nein!  

Das Fallmanagement ist ein freiwilliges Angebot an Sie. Sie allein entscheiden, ob 

Sie das Angebot annehmen und in welchem Umfang Sie das Angebot nutzen und 

welche Themen Sie mit Ihrer Fallmanagerin, Ihrem Fallmanager bearbeiten 

möchten. Ohne Ihren ausdrücklichen Wunsch wird es z.B. keinen Kontakt zu Ihrem 

Arbeitgeber, JobCenter oder anderen Beteiligten geben. Sie können zu jedem 

Zeitpunkt dem Fallmanagement widersprechen und damit die Begleitung beenden, 

ohne Nachteile. 

 

• Welche Kosten muss ich tragen? 

Die Unterstützung im Fallmanagement ist für Sie kostenlos. 

 

• Welche Unterstützung erhalte ich im Fallmanagement? 

Ihre Fallmanagerin oder Ihr Fallmanager spricht mit Ihnen über Ihre persönliche 

Situation und klärt gemeinsam mit Ihnen, welche Bedarfe Sie haben. Anschließend 

wird gemeinsam vereinbart, wie Sie am besten unterstützt werden können. 

Manchmal reicht ein Beratungsgespräch bereits aus. Es kommt aber auch vor, dass 

Sie eine längere Begleitung benötigen. Im Rahmen vorhandener Netzwerke werden 

Sie bei Bedarf und auf Wunsch auch bei Problemen, die in Ihrem privaten Bereich 

liegen, unterstützt. Dies können zum Beispiel familiäre Herausforderungen, 

finanzielle Sorgen oder auch Probleme am Arbeitsplatz sein. 

 

• Was muss ich tun? 

Wenn Sie im Rahmen Ihrer Reha der Einleitung eines Fallmanagements zugestimmt 

haben, wird Ihre zuständige Ansprechperson in der Reha die Deutsche 

Rentenversicherung informieren. Sie brauchen zunächst nichts zu tun. Ihr 

zuständiger Rentenversicherungsträger beziehungsweise Ihre Fallmanagerin/ Ihr 

Fallmanager wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen und die Voraussetzungen 

prüfen. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg auf Ihrem weiteren beruflichen Weg, 

Ihre Deutsche Rentenversicherung. 
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